
Gebührenordnung 

Tauchsportclub Warnemünde e.V.
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• Die Gebühren lt. Kapitel 1 wurden auf der Mitgliederversammlung am 30.03.2019
beschlossen.

• Gebühren lt. Kapitel 2 bis 4 wurden auf der Vorstandssitzung am . . . . . . . . . . . . . 
beschlossen.

• Diese Gebührenordnung ist alle 2 Jahre durch den Vorstand zu sichten und ggf. an
veränderte Bedingungen anzupassen.

• Abweichungen von den hier aufgeführten Gebühren können Mitglieder des Vorstandes
situationsbedingt festlegen. Die Abweichung ist auf der folgenden Vorstandssitzung
bekannt zu geben.
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1. Flaschenfüllung
Für die Füllung von Tauchflaschen (DTG) mit 200bar Druckluft werden

30Ct/l Flaschenvolumen für Klubmitglieder und

40Ct/l Flaschenvolumen für Nichtmitglieder berechnet.

Damit sind dann folgende Gebühren bei jeder Füllung fällig:

Flaschengröße
Gebühr
Mitglied

Gebühr
Nichtmitglied

Bemerkung

4l 1,20 € 1,60 €

5l 1,50 € 2,00 €

6l 1,80 € 2,40 €

7l 2,10 € 2,80 €

8l 2,40 € 3,20 €

10l 3,00 € 4,00 €

12l 3,60 € 4,80 €

15l 4,50 € 6,00 €

18l 5,40 € 7,20 €

Bitte beachten:

• Nur Mitglieder mit einer gültigen Einweisung für die Füllanlage dürfen füllen!

• Für Schnuppertaucher und Tauchschüler des TSCW e.V. ist die Flaschenfüllung kostenfrei.

• Gebühren für Doppelgeräte entsprechend der Summe der Einzelflaschengröße.

• Es sind nur Flaschen mit gültigem Prüfaufkleber bzw. -stempel zu füllen!
Verantwortlich dafür ist der Flaschenfüller.

• Die Füllung und die Entrichtung der Gebühr ist im Füllbuch einzutragen.

• Nach Taucharbeiten für den Verein (z.B. Säuberung Boot, Schraube) ist die anschließende
Füllung für das Mitglied kostenfrei.
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2. Vereinsboot Koralle
Das Vereinsboot kann für folgende Zwecke mit folgenden Gebühren genutzt werden:

Zweck der Ausfahrt Gebühren Bemerkung

Tauchausfahrt TSCW (ausgeschrieben u. geplant)
• Mitglieder
• Ehrengäste
• Gäste (Taucher oder Nichttaucher)

kostenfrei
kostenfrei

15 € / Pers.

Vereinsausfahrt
• Mitglieder und Partner
• Ehrengäste
• Gäste

kostenfrei
kostenfrei
15 € /Pers.

z.B. zur Hanse-Sail

Angelausfahrt
• Mitglieder
• Ehrengäste
• Gäste oder Angler

kostenfrei
kostenfrei

20 € / Pers.

Spezialausfahrten
• Vorstandsentscheidung
• Charterausfahrt
• Netzsuche für WWF

kostenfrei
200 €

lt. Vertrag
das Boot kpl. bis max. 12 Pers.

siehe Vertrag m. WWF

Bitte beachten:

• Tauchausfahrten werden auf der Homepage des Vereins ausgeschrieben und geplant.
Ergänzend dazu im Messanger Signal - Gruppe „TSCW Tauchen und Mee(h)r“.

• Die Ehrengäste werden bei Bedarf durch den Vorstand benannt.

• Die Gebühren sind durch den Bootsführer einzunehmen und mit einem Einnahmebeleg zu
dokumentieren (Ablageort: Kassette Kompressorkasse).

• Tauchausfahrten erfolgen nur ab mind. 4 Taucher mit Ziel in der Nähe Warnemünde.

• Spezialausfahrten nur nach Genehmigung durch den Vorstand.

• Kostenfreie Spezialausfahrten können Fahrten zur Unterstützung des Vereins Krebskranker
Kinder, Unterstützung für Fischer-, Anglerboote sein.

Seite 4



3. Tauchausrüstung
Die im Verein vorhandene Tauchausrüstung oder -teile können entsprechend folgender Regeln 
genutzt werden:

1. Für Mitglieder des Vereins und für einen unmittelbar bevorstehenden TG:
kostenfrei.

2. Für Schnuppertaucher oder Tauchschüler des Vereins:
kostenfrei

3. Für Mitglieder des Vereins und Ausleihe über einen Zeitraum von maximal 2 Wochen
(z.B. Urlaubsausleihe): siehe Tabelle.

4. Verleih und Nutzung an Nichtmitglieder ohne Beisein von Mitgliedern ist nicht zulässig!

5. Die Ausgabe und Rücknahme erfolgt nur durch berechtigte Mitglieder (=Inhaber des
Zusatzschlüssels).

6. Für Gäste des Vereins mit gültigem Brevet und mit gültiger ärztlicher
Tauchtaugligkeitsbescheinigung gelten beim Tauchen mit Mitgliedern folgende Gebühren
für pro TG:

Ausrüstungsteil
Leihgebühren /

Mitglied
Leihgebühren /
Nichtmitglied

Bemerkung

Regler
kpl. (2x 1. Stufe, 2x 
2. Stufe)

2 € / Tag 5 € / Tag
lt. VDST-Ausrüstungsempfehlungen

Jacket 3 € / Tag 4,00 € / Tag

Anzug 1 € / Tag 1,00 € / Tag 

Füsslinge 1 € / Tag 1,00 € / Tag

Maske 1 € / Tag 1,00 € / Tag

Flossen 1 € / Tag 2,00 € / Tag

Handschuhe 1 € / Tag 1,00 € / Tag 

Flasche 5 € / Tag 10,00 € / Tag  größenunabhängig

Blei, Bleigurt 2 € / Tag 2,50 € / Tag  kpl. In der benötigten Menge

Bitte beachten:

• Die Flaschenfüllung ist in jedem Fall (ausgenommen Schnuppertaucher und Tauchschüler
des Vereins) durch den Entleiher zu zahlen (Gebühren siehe Kapitel 1)!

• Die Gebühren sind durch den Verleiher einzunehmen und durch einen Einnahmebeleg zu
dokumentieren (Ablageort: Kassette Kompressorkasse).
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4. Bungalows Dolgen
Die Bungalows im Objekt Dolgen können nur komplett gemietet werden. Dazu gehört im 
Einzelnen Folgendes:

• Bungalow 1, 2 und 3

• Tische, Stühle, Regale,

• Betten, Bettgestell,

• Geschirr, Besteck,

• Kochplatten, Kühlschrank,

• Bootssteg, Ruderboot.

Die Gebühren verstehen sich pro Person und Tag. Zelte können aufgebaut werden. In den 
Monaten Mai bis September sind die Gebühren für die Stromkosten enthalten. Mietdauer jeweils 
vom Mittag bis Mittag oder nach Absprache.

Mietdauer Nutzungsgebühr /
Mitglied+Tag

Nutzungsgebühr / 
Nichtmitglied+Tag

Kaution /
Nutzungsdauer f. 
Nichtmitglieder

Bemerkung

1 Tag 8,00 € 10,00 € 50,00 €

2 Tage 8,00 € 10,00 € 75,00 €

3 Tage 8,00 € 10,00 € 100,00 €

4 Tage 8,00 € 10,00 € 100,00 €

5 Tage 6,00 € 8,00 € 100,00 €

6 Tage 6,00 € 8,00 € 100,00 €

Bitte beachten:

• Das Gelände ist nach Nutzung wieder sauber und aufgeräumt zu übergeben.
Danach erfolgt die Rückzahlung der Kaution.

• Die Nutzungsgebühr und Kaution sind vor Beginn der Nutzung bei der Übergabe des
Schlüssels zu entrichten (bar oder per Überweisung).

• Der Schlüsselausgeber schreibt dazu einen Einnahmebeleg für das Kassenbuch
(Ablageort: Kassette Kompressorkasse).

• Angehörige von Mitgliedern gelten hier als Nichtmitglieder.
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